
 

______________________________________________________________________________________________ 
Teilnahme „Qplus Rind“ ab 2021   Seite 1 von 4 

 

 

[Stempel bzw. Briefkopf der zuständigen Abwicklungsstelle] 

______________________________________________________________________________________________ 

Teilnahmeerklärung „Qplus Rind“ ab 2021 

Bewirtschafter/-in:  

Betriebsnummer (LFBIS-Nr.):  

Vertretungsbefugte/-r (wenn vorhanden): 

Straße, Hausnummer: 

PLZ, Ort:  

Geburtsdatum:  

 

Ich nehme am freiwilligen Modul „Qplus Rind“ der AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Rinderhaltung“ ab 2021 teil. 

Produktionsart: ☐   Rindermast                                      ☐   Kälbermast (Kalb rosé und/oder Vollmilchkalb) 

☐   Mutterkuhhaltung 

Teilnahmebeginn Modul „Qplus Rind“ ab 2021 (Datum): ........................................  
 

Voraussetzung für die Teilnahme am Qplus-Programm ist ein gültiger AMA-Gütesiegel-Erzeugervertrag (AMA-Gütesiegel-Richtlinie „Rinderhaltung“) 

einschließlich einer unterzeichneten Zusatzvereinbarung zur Teilnahme an den freiwilligen Modulen in Rahmen des AMA-Gütesiegel (AMA-

Zusatzvereinbarung). Durch die Teilnahme erklärt sich der Unterfertigende damit einverstanden, dass die Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie 

durch die AMA Marketing GesmbH oder eine von der AMA Marketing GesmbH zugelassene Kontrollstelle kontrolliert wird. Für die Abwicklung des 

Qplus-Programmes ist die oben angeführte Abwicklungsstelle zuständig. Eine Kündigung des AMA-Gütesiegel Erzeugervertrages, der AMA-

Zusatzvereinbarung oder ein Widerruf der Zustimmungserklärung zur Datenverwendung führen automatisch zur Kündigung dieser Qplus Rind-

Teilnahmeerklärung. 

Ich erkläre meine widerrufliche Zustimmung, dass die jährlich fällige Qplus Rind-Teilnahmegebühr nach entsprechender Vorschreibung durch die 

Abwicklungsstelle eingehoben wird. Die Berechnungsgrundlage der Teilnahmegebühr wird im Vorhinein durch die Abwicklungsstelle mitgeteilt. 

Weigert sich der Betrieb trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung, die Teilnahmegebühr zu entrichten, erfolgt automatisch der Ausschluss aus dem 

Qplus Rind-Programm. 

Eine halbjährliche Kündigung kann zu den Stichtagen 30.06. oder 31.12. erfolgen. Auch ein Wechsel zu einer anderen Abwicklungsstelle kann zu 

den oben angeführten Stichtagen erfolgen, jedoch ist vorab eine schriftliche Kündigung der oben angeführten Abwicklungsstelle maßgeblich. Erfolgt 

der Wechsel unter dem Jahr, können die Daten nicht zur Auswertung herangezogen werden; bis dahin angefallene Kosten können von der 

Abwicklungsstelle der/m Landwirt/In in Rechnung gestellt werden. 

Für die Teilnahme am Modul „Qplus Rind“ ab 2021 ist die Unterfertigung der Teilnahmeerklärung (Seite 1 dieses Formulars) und der 

Einwilligungserklärung zur Datenerfassung und -weitergabe für die Teilnahme an „Qplus Rind“ ab 2021 (Seite 2) erforderlich. 

Für die Beantragung der Förderung durch die zuständige Abwicklungsstelle bei der AMA ist die Unterfertigung der Vollmacht (Seite 3) und der 

Einwilligungserklärung zur Datenerfassung und -weitergabe für die Förderungsabwicklung (Seite 4) erforderlich. 

    

Ort, Datum                Unterschrift Bewirtschafter/in bzw. Vertretungsbefugte/-r  

arbeitsgemeinschaft  rind eGen

ARGE Rind eGen
4021 Linz | Auf der Gugl 3

Tel: 0732-922822

Erzeugergemeinschaft  
Salzburger Rind GmbH
Mayerhoferstraße 12  
5751 Maishofen | Tel: 06542 / 68229
E-mail: office@rinderzuchtverband.at
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Bewirtschafter/-in:   

Betriebsnummer:   

 
Einwilligungserklärung zur Datenerfassung und -weitergabe für die Teilnahme an „Qplus Rind“ ab 2021 

Hiermit erkläre ich meine ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679) in der geltenden Fassung, dass zum Zweck der Umsetzung 

des freiwilligen Moduls „Qplus Rind“ ab 2021 die oben genannte beauftragte Abwicklungsstelle alle im Rahmen des 

freiwilligen Modules erhobenen Daten, insbesondere Betriebsstammdaten, Tiergesundheits- und Schlachtdaten 

sämtlicher Schlachtrinder, unabhängig von jeweiligen Vermarktungsweg (Daten der Schlachtkörperklassifizierung, 

Daten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU), Tierbewegungen und Daten der Tierklassifizierung 

rückwirkend ab 01.01.2021 (Kalenderjahr) beziehen und auswerten darf und dass Betriebsstammdaten (LFBIS-Nr., 

Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.Nr.) und tierbezogene Daten mittels Schnittstellen in die zentrale Qplus-Datenbank 

(Auswertungsmodul, programmiert durch die ZuchtData EDV-Dienstleistungen GmbH) übermittelt werden dürfen. 

 

Als Datenquellen dienen u.a. die Rinderdatenbank der Agrarmarkt Austria (AMA) (betriebsbezogene Daten: LFBIS-

Nr., Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.Nr., tierbezogene Daten: Ohrmarkennummer, Geburtsdatum, Rasse, 

Kategorie, Geschlecht, Tiername, Tierbewegungsdaten, Kalbedatum, Kalbungszahl, Kalb-Lebensnummer, Kalb-

Geschlecht, Schlachtdatum, Klassifizierungs- und Schlachtdaten, Schlachtbetrieb), sowie die Schlacht- und 
Klassifizierungsdaten und Daten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung (SFU), die über die zentrale 
Datenbank der Österreichischen Fleischkontrolle GmbH bereitgestellt werden (betriebsbezogene Daten: LFBIS-

Nr. Erzeuger, tierbezogene Daten: Ohrmarkennummer, Schlachtdatum, Lebendgewicht, Schlachtgewicht warm 
(Nettogewicht), kaltverwogen (j/n), Handelsklasse, Fettklasse, Fleischfarbe (Kälber), Kategorie, Geschlecht (m/w), 

kastriert (j/n), SFU-Feststellung (Text), SFU-Feststellung-Code, SFU-Tauglichkeit) sowie die Daten der Qplus Rind-
Abwicklungsstelle (betriebsbezogene Daten: LFBIS-Nr. Erzeuger, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Tel.Nr, 

Betriebstyp, tierbezogene Daten: Kategorie, Lebendtierklassifizierung, Einstellergewichte, Zugangs- und/oder 

Abgangsgewichte, Abgangsdatum). Die mittels Schnittstellen übermittelten Daten dürfen zum Zwecke der Auswertung 

bzw. zur Verbesserung der Qualität von der jeweiligen Abwicklungsstelle und von der AMA Marketing abgerufen und 

verwendet werden. 

 

Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der für mich zuständigen Abwicklungsstelle widerrufen. Die 

Abwicklungsstelle informiert darüber die ZuchtData EDV-Dienstleistungen GmbH, die ÖFK Österreichische 

Fleischkontrolle GmbH und die AMA Marketing. Mein Widerruf hat zur Folge, dass ab dem Datum meines Widerrufs 

• die übermittelten Daten nicht mehr benützt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden. Die 

Verarbeitung meiner Daten, die bis zum Widerruf erfolgte, ist rechtmäßig. 

• die Übermittlung meiner Daten unverzüglich eingestellt wird und meine Teilnahme am Modul „Qplus Rind“ ab 

2021 automatisch endet. 

 

   

Ort, Datum                Unterschrift Bewirtschafter/in bzw. Vertretungsbefugte/-r 
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Bewirtschafter/-in:   

Betriebsnummer:   

 

Förderungsabwicklung für Qplus Rind 
Vollmacht 

für die Antragstellung in der Vorhabensart 3.1.1 (Teilnahme an Lebensmittelqualitätsregelungen) gemäß der 

Sonderrichtlinie der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zur Umsetzung von 
Projektmaßnahmen im Rahmen des Österreichischen Programms für Ländliche Entwicklung 2014-2020 

 

Bevollmächtigte:  [zuständige Abwicklungsstelle] 

 

 

 

 

 
Der Bewirtschafter/die Bewirtschafterin erteilt der Bevollmächtigten die Vollmacht, ihn/sie betreffend die Antragstellung 

(Antrag auf Fördermittel und Antrag auf Zahlung) bei der Zahlstelle Agrarmarkt Austria (AMA) im Rahmen der 

Vorhabensart 3.1.1 zu vertreten. 

 

Die Vollmacht gilt ausdrücklich auch rückwirkend für bereits gestellte Anträge und bis auf Widerruf durch den 

Bewirtschafter/die Bewirtschafterin für die Dauer der Umsetzung des Programms für Ländliche Entwicklung 2014-2020. 

 

 

   

Ort, Datum                Unterschrift Bewirtschafter/in bzw. Vertretungsbefugte/-r 
 
  

Erzeugergemeinschaft (Sub-Abwicklungsstelle)
Erzeugergemeinschaft 
Salzburger Rind GmbH
Mayerhoferstr. 12, 5751 Maishofen

Abwicklungsstelle
ARGE Rind eGen
Auf der Gugl 3
4021 Linz
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Bewirtschafter/-in:   

Betriebsnummer:   

 

Einwilligungserklärung zur Datenerfassung und -weitergabe für die Förderungsabwicklung 
 

1. Hiermit erkläre ich meine ausdrückliche Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679) in der geltenden Fassung, dass zum Zweck der erforderlichen 

Kontrolle für die Teilnahme am freiwilligen Modul „Qplus Rind“ ab 2021 folgende Daten 

• Stammdaten (entsprechend Seite 1 dieses Formulars) 

• Datum und Ergebnisse der Betriebsbesuche 

• Höhe der Teilnahmegebühren bei „Qplus Rind“ ab 2021 

durch die für mich zuständige Abwicklungsstelle (siehe Seite 1 dieses Formulars oben) ab Datum meiner Einwilligung 

erhoben und verarbeitet werden dürfen. 
 

2. Die für mich zuständige Abwicklungsstelle stellt dann für mich den Antrag auf Fördermittel und den Antrag auf Zahlung 

bei der AMA. Ich erkläre meine ausdrückliche Einwilligung zur Übermittlung folgender Daten von der für mich 

zuständigen Abwicklungsstelle an die AMA zum Zweck der Förderabwicklung: 

• Teilnahmeerklärung „Qplus Rind“ ab 2021 

• Vollmacht zugunsten der für mich zuständigen Abwicklungsstelle 

• (einmalig) voraussichtliche Kosten für zwei Jahre 

• Datum, Nummer, Nettobetrag der Rechnung für die Teilnahme an „Qplus Rind“ ab 2021, Zahlungsdatum  

• Datum der Betriebsbesuche 

• (soweit relevant) Formulare „Übernahme des Förderungsantrages“ bzw. „Vertragsbeitritt während der 

Vorhabenslaufzeit“ 
 

3. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber der für mich zuständigen Abwicklungsstelle widerrufen. 
Die Abwicklungsstelle informiert darüber die AMA Marketing und die AMA. Mein Widerruf hat zur Folge, dass ab dem 

Datum meines Widerrufs 

• die Übermittlung meiner Daten unverzüglich eingestellt wird 

• die übermittelten Daten nicht mehr benützt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden. Die 
Verarbeitung meiner Daten, die bis zum Widerruf erfolgte, ist rechtmäßig. 

• für mich durch die für mich zuständige Abwicklungsstelle ab dem Datum meiner Widerrufserklärung bei der 

AMA keine Anträge auf Fördermittel und auf Zahlung mehr gestellt werden können. 
 

   

Ort, Datum                Unterschrift Bewirtschafter/in bzw. Vertretungsbefugte/-r 
 


